Satzung der Landeshauptstadt Dresden uber die Abfallwirtschaft
(Abfallwirtschaftssatzung)

Vom 27. Januar 2011

Veroffentlicht im Dresdner Amtsblatt Nr. 15/11 vom 14.04.11,
in Nr. 21/12 vom 25.05.12 und in Nr. 1-2/15 vom 08.01.15

Auf der Grundlage des 8§ 15 des Gesetzes zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und
Sicherung der umweltvertraglichen Beseitigung von Abféllen (Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz — KrW-/AbfG) vom 27. September 1994 (BGBI. | S. 2705), zuletzt geandert
durch Gesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBI. | S. 2896) einschlielich der dazu erlas-
senen Verordnungen, des § 3 des Sachsischen Abfallwirtschafts- und Bodenschutzge-
setzes (SachsABG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 1999
(SachsGVBI. S. 262), zuletzt geandert durch Gesetz vom 29. Januar 2008 (SachsGVBI.
S. 138), sowie der 88 4, 14 und 124 der Gemeindeordnung fur den Freistaat Sachsen
(SachsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Marz 2003 (SachsGVBI.
S. 55, ber. S. 159), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 26. Juni 2009 (SachsGVBI.
S. 323), des § 7 der Verordnung uber die Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabfal-
len und von bestimmten Bau- und Abbruchabféllen (Gewerbeabfallverordnung -
GewAbfV) vom 19. Juni 2002 (BGBI. | S. 1938), zuletzt gedndert durch Verordnung vom
20. Oktober 2006 (BGBI. | S. 2298, 2332), und des § 89 der Sachsischen Bauordnung
(SachsBO) vom 28. Mai 2004 (SachsGVBI. S. 200) hat der Stadtrat der Landeshaupt-
stadt Dresden in seiner Sitzung am 27. Januar 2011 folgende Satzung beschlossen:
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§1

Aufgabe und Umfang

(1) Die Landeshauptstadt Dresden — im Folgenden Stadt genannt — ist Offentlich-
rechtlicher Entsorgungstrdger und betreibt die Abfallwirtschaft in ihrem Gebiet nach
MalRgabe der Gesetze und dieser Satzung.

(2) Die Stadt sammelt und transportiert die in ihrem Territorium angefallenen und Uber-
lassenen Abfélle, die in Anlage 1, Teil 1 aufgefiihrt sind. Weiterhin werden Abfélle einge-
sammelt und transportiert, die von der Beseitigung nicht ausgeschlossen sind, sofern die
Menge mit dem in der Stadt festgelegten Sammel- und Transportsystem erfasst werden
kann. Fur die in Anlage 1, Teil 2 aufgefiihrten Abfélle zur Beseitigung aus anderen Her-
kunftsbereichen, fur die die Stadt keine Entsorgungsmaglichkeiten hat, ist der Zweckver-
band Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE) mit der Abfallentsorgung beauftragt und
nimmt diese Aufgabe als offentlich-rechtlicher Entsorgungstrager wahr.

(3) Durch die offentlich-rechtlichen Entsorgungstrager werden alle in Anlage 1, Teil 2
aufgefuhrten Abfalle beseitigt oder verwertet.

(4) Die Stadt berat und informiert Erzeuger und Besitzer von Abféllen aus privaten Haus-
haltungen — im Folgenden Haushalte genannt — und aus anderen Herkunftsbereichen
Uber abfallwirtschaftliche Zielstellungen, insbesondere tber die Vermeidung, Getrennter-
fassung und Entsorgung von Abfallen.

(5) Die Stadt kann sich zur Erfullung ihrer abfallwirtschaftlichen Aufgaben ganz oder teil-
weise Dritter (Entsorgungsbeauftragter) bedienen. Die Entsorgungsbeauftragten werden
ortsiblich bekannt gegeben.

(6) Der Entsorgungsbeauftragte leitet Angaben an die Stadt weiter.

(7) Dritte kénnen MaRnahmen der Abfallwirtschaft im Sinne dieser Satzung nur nach
Auftrag durch die Stadt durchfihren oder wenn diese Satzung dies ausdricklich vorsieht.
(8) Die Stadt untersttitzt die Dualen Systeme bei der getrennten Erfassung von Leicht-
verpackungen, Glas und Pappe, insbesondere durch Abfallberatung sowie Bau und Un-
terhalt von Standplatzen fur die Wertstoffcontainer. Die anzuwendenden
Sammelsysteme sind mit der Stadt abzustimmen.
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§2

Grundséatze

(1) Das Entstehen von Abféllen ist zu vermeiden, die Abfallmenge und die Schadstoffe in
Abfallen sind so gering wie mdglich zu halten.

(2) Abfalle, die nicht vermieden werden, sind der Stadt so zu Uberlassen, dass ein mog-
lichst gro3er Anteil wieder verwendet oder verwertet werden kann.

(3) Die Erfassung, Abholung und Entsorgung der Abfélle dient der Gewahrleistung eines
hygienischen und geordneten Umfeldes fur die Einwohner bzw. Einwohnerinnen und
Besucher bzw. Besucherinnen der Stadt und soll moglichst keine Beeintrachtigungen
des Stadtbildes verursachen.

(4) Abfalle gelten als angefallen, wenn sie entsprechend den Festlegungen dieser Sat-
zung der Stadt bzw. deren Entsorgungsbeauftragten tiberlassen worden sind. Sie gehen
mit der Eingabe in die Entsorgungsfahrzeuge, in die Wertstoffcontainer sowie bei Abga-
be in den sonstigen Einrichtungen der Abfallwirtschaft in das Eigentum der Stadt tber.
(5) Die Stadt ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenstanden zu suchen. In
den Abfallbehaltern vorgefundene Wertgegenstande werden als Fundsachen behandelt.
(6) Das Wegwerfen und illegale Ablegen von Abfallen auf 6ffentlichem Geléande ist unter-
sagt. Die Einrichtungen der Abfallwirtschaft sind bestimmungsgeman zu benutzen.

(7) Das Anbringen von Plakaten und Werbeaufschriften auf den Abfallbehaltern bleibt
der Stadt vorbehalten. Dritten ist dies grundséatzlich nicht gestattet. Ausnahmen bedtrfen
der schriftlichen Zustimmung der Stadt.

(8) Die Stadt kann zu Testzwecken oder zur getrennten Erfassung der Abfalle weitere
Abfallbehalter aufstellen und andere Entsorgungsformen einfiihren oder zulassen.

§3

Begriffsbestimmung

(1) Abfalle im Sinne dieser Satzung sind bewegliche Sachen, deren sich der Besitzer
entledigt, entledigen will oder entledigen muss.

(2) Die Abfallentsorgung umfasst alle MaBnahmen zur Behandlung, Verwertung und
Beseitigung von Abfallen.

(3) Abfallbehélterstandplatz im Sinne dieser Satzung ist der Ort auf einem Grundstiick,
der dauerhaft zur Aufstellung der Abfallbehéalter genutzt wird.

(4) Bereitstellungsflache im Sinne dieser Satzung ist — fur die in § 20 Abs. 2 genannten
Ausnahmefélle — der Gehwegrand zur Grundsticksseite bzw. der Parkstreifen der 6ffent-
lichen Stral3e, die mit einem Entsorgungsfahrzeug nach DIN EN 1501-1 und einer Ge-
samtmasse von 26 t erreicht werden kann. Bereitstellungsflache ist ebenfalls ein
geeigneter Platz vor den Abfallbehalterschréanken, sofern der Untergrund und der Trans-
portweg den Erfordernissen des 8 18 in Verbindung mit Anlage 2 dieser Satzung ent-
sprechen.

(5) Zufahrt im Sinne dieser Satzung ist die Strecke, die mit dem Entsorgungsfahrzeug bis
zum Ort der Entleerung der Abfallbehalter zuriickgelegt werden muss.

(6) Transportweg im Sinne dieser Satzung ist der Weg, auf dem die Abfallbehalter zur
Entleerung vom Abfallbehalterstandplatz bzw. der Bereitstellungsflache bis zum Entsor-
gungsfahrzeug transportiert werden.

(7) Haushalte im Sinne dieser Satzung sind Bereiche der privaten Lebensfihrung, wo
Einwohner und Einwohnerinnen mit Haupt- bzw. Nebenwohnsitz gemeldet sind oder den
Ort als zeitweiligen Wohnsitz nutzen. Dazu zéhlen insbesondere Asylbewerberheime,
Internate, Wochenendh&user, Ferienhduser, Ferienwohnungen, Wohnheime sowie Ein-
richtungen des betreuten Wohnens, sofern hier ein relativ eigenstandiges Leben gefihrt
wird und abgeschlossene private Raumlichkeiten vorhanden sind.
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(8) Andere Herkunftsbereiche im Sinne dieser Satzung sind Anfallstellen von Abfallen,
die nicht zu den Haushalten zahlen, insbesondere Gewerbebetriebe und 6ffentliche Ein-
richtungen. Hinsichtlich der Inanspruchnahme abfallwirtschaftlicher Leistungen sind Ab-
fallerzeuger anderer Herkunftsbereiche, bei denen Restabfalle und verwertbare Abfalle in
haushaltstypischer Art und Menge anfallen, Haushalten gleichgestellit.

(9) Restabfélle im Sinne dieser Satzung sind gemischte Siedlungsabfalle, die nach ge-
trennter Erfassung von Abféllen zur Verwertung bzw. von Schadstoffen als zu entsor-
gende Abfalle verbleiben und ohne besondere Anforderungen an Sammlung und
Transport mittels der Ublichen Abfallbehalter erfasst werden kénnen. Dazu gehéren ins-
besondere Kehricht, Staubsaugerbeutel, Zigarettenkippen, Hygieneartikel, Glas- und
Keramikscherben, verschmutzte Textilien oder Verpackungen und nicht weiterverwend-
bare oder verwertbare Gegenstande. Nicht zu den Restabfédllen gehéren flissige,
schlammige und pastdse Abfalle, wenn deren Beschaffenheit oder Menge die 6ffentliche
Abfuhr oder Entsorgung erschwert.

(10) Sperrmull im Sinne dieser Satzung ist Abfall, der wegen seiner Abmessung, Be-
schaffenheit oder seines Gewichtes nicht in die Abfallbehélter eingegeben werden kann
oder darf. Nicht als Sperrmill anzusehen sind u. a. Altfahrzeuge, Fahrzeugzubehor,
Fahrzeugreifen und Teile, die fest mit Gebauden oder sonstigen Bauwerken verbunden
waren, wie Tlren, Fenster, Sanitareinrichtungen usw.

(11) Altholz im Sinne dieser Satzung ist aus Vollholz oder Spanplatten bestehender Ab-
fall, der nicht besonders Uberwachungsbedurftig und Ublicherweise im Sperrmiill enthal-
ten ist, insbesondere Mdbel, Spiel- und Sportgerate sowie anderer Hausrat. Nicht als
Altholz anzusehen sind Bauholz, Fenster, Tiiren, Lauben, Gartenzdune, Masten u. A.
(12) Altpapier im Sinne dieser Satzung sind Zeitungen, Zeitschriften, Schreibpapier, Um-
schlalge, Prospekte, Kataloge, Knillpapier und sonstige verwertbare Altpapiere und Pap-
pen. ")

(13) Bioabfalle im Sinne dieser Satzung sind Abfalle, wie verdorbenes Obst, Gemiiseres-
te, Blumen, Topfpflanzen, zerkleinerte Weihnachtsbaume, Kiichenpapier u. A., die mit-
tels biologischer Verfahren verwertet werden kdnnen. Dies betrifft auch Abfélle aus der
Speisenzubereitung und Speisereste, sofern sie in haushaltstypischer Art und Menge
anfallen.

(14) Grunabfalle im Sinne dieser Satzung sind pflanzliche Abfélle, insbesondere aus
Hausgarten und Kleingarten, wie Laub, Fallobst, Rasenschnitt und Gehdlze einschliel3-
lich Stammholz mit einem Durchmesser bis 20 cm und einer Lange bis 1 m.

(15) Elektro- und Elektronik-Altgerate im Sinne dieser Satzung sind gebrauchte elektri-
sche und elektronische Gerate. Ab einer Kantenldnge von 60 cm zéhlen sie zu den
HaushaltsgroR3geraten, wie Kihl- und Gefriergerate, Elektro- und Gasherde, Geschirr-
spuler, Waschmaschinen, Trockner und Schleudern.

(16) Schadstoffe im Sinne dieser Satzung sind gefahrliche Abfalle, die getrennt entsorgt
werden mussen, wie Farben, Lacke, Losungsmittel, Arzneimittel, Batterien, Pflanzen-
schutzmittel, Holzschutzmittel, Schadlingsbekampfungsmittel, Spraydosen mit Restinhal-
ten, Sauren, Laugen, Chemikalien und Altol.

(17) Ein Grundstlick im Sinne dieser Satzung ist jedes zusammenhangende und einem
gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentimers bzw. derselben
Eigentimerin, das eine selbststandige Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere
Grundsticke oder Teile von Grundsticken im Sinne des Grundstucksrechtes handelt
und wenn hier die Méglichkeit des Entstehens von Uberlassungspflichtigen Abféllen be-
steht.

) Anderung Dresdner Amtsblatt Nr. 21/12 vom 25.05.12, Seite 5
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(18) Eigentiimer und Eigentimerinnen von Grundstiicken im Sinne dieser Satzung sind

die als Eigentimer und Eigentiimerinnen im Grundbuch Eingetragenen. Besteht an dem

Grundstick ein Erbbaurecht, ein Wohnungs- oder Teileigentum, ein Dauernutzungs-

oder Dauerwohnrecht, ein Gebaudeeigentum im Sinne des Art. 233 § 4 Abs. 1 des Ein-

fuhrungsgesetzes zum Birgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) oder ein Nutzungsrecht im

Sinne des Art. 233 § 4 Abs. 2 EGBGB, so werden die jeweils dinglich Berechtigten ab-

weichend von Satz 1 als Eigentimer und Eigentimerinnen betrachtet. Soweit der

Grundstiuckseigentiimer bzw. die Grundstickseigentiimerin nicht im Grundbuch einge-

tragen oder die Eigentums- und Berechtigungslage aus sonstigen Grinden ungeklart ist,

wird der berechtigte Besitzer bzw. die berechtigte Besitzerin des betroffenen Grundstu-

ckes als Eigentumer bzw. Eigentimerin angesehen. Bei mehreren Eigentimern bzw.

Eigentiimerinnen eines Grundstlckes ist jeder berechtigt und verpflichtet, sie haften als

Gesamtschuldner bzw. Gesamtschuldnerinnen.

(19) Einrichtungen der Abfallwirtschaft im Sinne dieser Satzung sind

- Abfallbehalter zur Erfassung von Restabfallen, Bioabfallen, Unterwegsabfallen, Alt-
papier,

- die offentliche Abfuhr von Restabféllen, Altpapier, ') Bioabfallen, Sperrmiill und
Haushaltsgrof3geraten,

- mobile Sammlungen, insbesondere fir Schadstoffe, Griinabfélle,

- Annahmestellen zur Erfassung von Abféllen und Gebrauchtwaren, insbesondere
Wertstoffhdfe und Gebrauchtwarenbdrsen,

- Anlagen zur Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfallen,

die im Auftrag der Stadt aufgestellt, durchgefihrt bzw. betrieben werden.

(20) Entsorgungsbeauftragte im Sinne dieser Satzung sind Unternehmen, die von der

Stadt mit Aufgaben im Sinne dieser Satzung beauftragt wurden.

§4

Vorbildwirkung der Stadt

(1) Die Dienststellen in 6ffentlichen Einrichtungen der Stadt haben ihr Beschaffungswe-
sen so auszurichten, dass die Entstehung von Abféllen weitgehend vermieden und die
Wiederverwendung oder die Verwertung gefordert wird. Bei der Beschaffung sind insbe-
sondere Erzeugnisse auszuwahlen, die sich durch Langlebigkeit, Reparaturfreundlichkeit
und Wiederverwendbarkeit oder Verwertbarkeit auszeichnen, im Vergleich zu anderen
Erzeugnissen zu weniger Abféallen fihren oder die aus Recyclingmaterialien hergestellt
sind.

(2) Die Stadt wirkt auf Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, dahingehend ein, dass
diese die Entstehung von Abféllen weitgehend vermeiden oder die Wiederverwendung
oder Verwertung von Abféllen fordern.

(3) Die Stadt verpflichtet Verkaufseinrichtungen sowie Handler und Handlerinnen auf
offentlichen Flachen, fir den Ausschank von Getranken sowie fur Lebensmittel zum So-
fortverzehr wieder verwendbare oder kompostierbare Geschirre und Bestecke einzuset-
zen. Kompostierbare Geschirre und Bestecke sind zurickzunehmen und einer
Verwertung zuzufthren.

) Anderung Dresdner Amtsblatt Nr. 21/12 vom 25.05.12, Seite 5
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§5

Von der Entsorgung ausgeschlossene Abfalle

(1) Ausgeschlossen vom Einsammeln und Transportieren sind alle nicht in Anlage 1,
Teil 1 genannten Abfalle aus anderen Herkunftsbereichen, die wegen ihrer Art (Uber-
schreiten des Schadstoffgehaltes), Beschaffenheit (fliissig, schlammig, pastés) oder we-
gen ihrer Menge nicht mit Restabfall aus Haushalten gemeinsam eingesammelt und
transportiert werden kdnnen.

(2) Ausgeschlossen von der Beseitigung und Verwertung sind alle nicht in Anlage 1,
Teil 2 genannten Abfélle. Das sind Abfalle, die nicht gemeinsam mit Abfallen aus Haus-
halten verwertet, behandelt oder abgelagert werden kénnen.

(3) Uberlassungspflichtige Abfalle zur Beseitigung, die nicht von der Stadt eingesammelt
und transportiert werden, sind an den ortsublich bekannt gegebenen oder zugewiesenen
Ubergabestellen zu tiberlassen.

(4) Durch den offentlich-rechtlichen Entsorgungstrager werden Abfélle von der Entsor-
gung ausgeschlossen, die auf Grund einer nach 8§ 24 Krw-/AbfG erlassenen Rechtsver-
ordnung, insbesondere auf Grund der Verpackungsverordnung, durch bestehende
Rucknahmeeinrichtungen erfasst werden.

(5) Mit Zustimmung der zustandigen Behorde kénnen weitere Abfallarten von der Ent-
sorgung ausgeschlossen werden, wenn diese im Einzelfall nicht nach Art, Menge und
Beschaffenheit mit den Abfallen aus Haushalten entsorgt werden kénnen.

§6

Uberlassungs- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Eigentimer und jede Eigentiimerin eines Grundstiickes im Stadtgebiet hat im
Rahmen dieser Satzung das Recht, sein Grundstiick an die Einrichtungen der Abfallwirt-
schaft anschlieBen zu lassen und die Abfalle satzungsgemaR zu liberlassen (Uberlas-
sungsrecht).

Abfallerzeuger aus anderen Herkunftsbereichen, die nicht Grundstuckseigentimer bzw.
Grundstickseigentumerin sind, haben das Recht, sich an die Abfallwirtschaft anzu-
schlieRen, wenn hierzu eine Vollmacht des Grundstickseigentiimers bzw. der Grund-
stuckseigentimerin nachgewiesen wird. Die Haftung des Grundstiickseigentimers bzw.
der Grundstiickseigentimerin als Gesamtschuldner bzw. Gesamtschuldnerin bleibt be-
stehen.

(2) Jeder Abfallbesitzer im Stadtgebiet hat im Rahmen dieser Satzung das Recht, die
Einrichtungen der Abfallwirtschaft bestimmungsgemalf zu nutzen (Benutzungsrecht).

8§87

Uberlassungs- und Benutzungspflicht

(1) Jeder Eigentumer bzw. jede Eigentiimerin eines Grundstlickes im Gebiet der Stadt ist
verpflichtet, dieses im Rahmen dieser Satzung an die Abfallwirtschaft anschlieRen zu
lassen und allen Grundsticksnutzern und Grundstucksnutzerinnen eine ausreichende
Behalterkapazitat zur Erfassung der erzeugten Abfélle zuzuordnen.

(2) Bei gemischter Grundstlicksnutzung ist eine gemeinsame Erfassung der Abfalle aus
Haushalten und anderen Herkunftsbereichen zulassig.
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(3) Jeder Abfallbesitzer Uberlassungspflichtiger Abfalle ist verpflichtet, die Abfallbehalter
und die sonstigen Einrichtungen der Abfallwirtschaft zu benutzen. Dem o&ffentlich-
rechtlichen Entsorgungstrager zu Uberlassen sind Abfélle, soweit Abfallerzeuger oder
-besitzer aus privaten Haushalten zu einer Verwertung nicht in der Lage sind oder diese
nicht beabsichtigen. Zur Uberlassung verpflichtet sind ebenfalls Erzeuger und Besitzer
von Abfallen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen, soweit sie diese nicht in
eigenen Anlagen beseitigen oder iiberwiegende 6ffentliche Interessen eine Uberlassung
erfordern. Das Verbrennen, Vergraben und Kompostieren von Restabféllen ist nicht zu-
lassig. Rest- und Bioabfélle sind in die Abfallbehalter auf dem Grundstiick einzugeben,
auf dem die Abfélle erzeugt wurden.

(4) Wenn die offentliche Abfuhr oder die Aufstellung bzw. Bereitstellung der Abfallbehal-
ter auf Grund der besonderen Lage des Grundstiickes oder anderen Belangen nicht oder
nur mit einem unverhaltnismaiigen Aufwand zu realisieren ist, kbnnen von der Stadt
gesonderte MaRnahmen zur Uberlassung der Abfalle angeordnet werden.

(5) Bei einer vorubergehenden Einschrankung der Abfuhr von Abféllen auf Grund be-
sonderer Umstande, insbesondere durch Baumalinahmen, hat dies der Verursacher
bzw. die Verursacherin der Einschrankung dem Entsorgungsbeauftragten anzuzeigen
und geeignete Lésungen zur Entsorgung mit ihm zu vereinbaren.

(6) Von der Stadt kann trotz gemeldeter Einwohner bzw. Einwohnerinnen eine befristete
Befreiung vom Anschluss eines Grundstlickes genehmigt werden, sofern flr einen Zeit-
raum von grundsatzlich mindestens funf Monaten keine Abfélle anfallen (z. B. wegen
Auslandsaufenthalt, voriibergehendem Leerzug des Gebaudes u. A.) und vom Grund-
stiickseigentiimer bzw. von der Grundstiickseigentiimerin mindestens vier Wochen zuvor
ein Antrag mit geeigneten Nachweisen fur die Abwesenheit bei der Stadt gestellt wurde.

§8

Festlegung der Abfallbehaltervolumen

%) (1) Das abzufordernde und zur Benutzung bereitzuhaltende Abfallbehaltervolumen fiir
Haushalte betragt als Richtwert 10 Liter fir Restabfall und 4 Liter fir Bioabfall jeweils pro
Person und Woche. Die kleinsten Behalter zur Erfassung dieser Abfallarten haben ein
Volumen von 80 Litern.

%) (2) Werden Grundstiicke durch Abfallerzeuger anderer Herkunftsbereiche genutzt,
wird das Behéltervolumen fir die Erfassung der Restabfélle unter Zugrundelegung von
Einwohnergleichwerten (EWG) ermittelt. Je EWG wird ein Mindestvolumen von 10 Litern
pro Woche zur Verfigung gestellt, sofern Bioabfélle separat erfasst und verwertet wer-
den. Abweichend kann auf Antrag das festgelegte Volumen reduziert werden, wenn vom
Antragsteller bzw. von der Antragstellerin die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben be-
zuglich der Verwertung der gewerblichen Siedlungsabfélle nachgewiesen wird. Die Stadt
bestimmt auf Grund der vorgelegten Nachweise und ggf. eigenen Ermittlungen oder Er-
kenntnissen das zur Gewahrleistung einer ordnungsgemaflen Entsorgung erforderliche
Behaltervolumen.

(3) EWG sind in Anlage 3 dieser Satzung festgelegt. Werden durch Kunden und Kundin-
nen, Besucher und Besucherinnen usw. zusatzlich relevante Abfallmengen erzeugt, ist
das Abfallbehéltervolumen bedarfsgerecht zu erhéhen.

(4) Das unter Beachtung des Abfuhrturnus berechnete Behéltervolumen wird auf Restab-
fallbehaltergrofRen entsprechend dieser Satzung aufgerundet. Fir nicht in Anlage 3 auf-
gefihrte Falle werden Behdltervolumen festgesetzt, die sich am Bedarf &ahnlicher
Einrichtungen orientieren.

%) Anderung Dresdner Amtsblatt Nr.1-2/15 vom 08.01.15, Seite 17
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(5) Bei Grundstiicken, auf denen Abfalle aus Haushalten und anderen Herkunftsberei-
chen gemeinsam gesammelt werden, werden die einzeln ermittelten Volumen addiert.

(6) Die Stadt ist berechtigt, zur Sicherstellung einer geordneten Entsorgung die Art und
Anzahl der Abfallbehalter zu bestimmen und insbesondere bei wiederholter Uberfiillung
der Abfallbehélter oder bei Nebenablagerungen Abfallbehalter zuzustellen. Die Eigenti-
mer bzw. Eigentimerinnen des Grundstiickes sind davon vorher schriftlich in Kenntnis zu
setzen.

(7) Das festgelegte Behaltervolumen ist bereitzuhalten und zur Eingabe der Abfalle zu
nutzen.

§9
Meldepflicht
(1) Den Neuanschluss eines Grundstiickes hat dessen Eigentimer bzw. dessen Eigen-
timerin beim zustandigen Entsorgungsbeauftragten schriftlich — mindestens vier Wochen
vor der ersten beabsichtigten Nutzung des Grundstiickes — zu beantragen und folgende
Angaben vorzulegen:
- seine bzw. ihre vollstandige Adresse einschlie3lich Vor- und Zunamen,
- die Anschrift des betreffenden Grundstiickes,
- die Zahl der Bewohner und Bewohnerinnen,
- die Art und Anzahl der benétigten Abfallbehalter
und ggf. gemaf Anlage 3 AWS
- die Branche und Anzahl der Abfallerzeuger aus anderen Herkunftsbereichen,
- die Anzahl der Beschaftigten, Platze/Betten, Schiler und Schilerinnen/Kinder bzw.
Besucher und Besucherinnen.
(2) Bei Wechsel des Grundstiickseigentimers bzw. der Grundstiickseigentimerin oder
bei Aufgabe eines Grundstlickes ist der bisherige Eigentimer bzw. die bisherige Eigen-
timerin gegenlber dem zustandigen Entsorgungsbeauftragten zu einer schriftlichen
Abmeldung — mindestens vier Wochen vor der letzten Entleerung der Abfallbehalter —
verpflichtet.
(3) Veranderungen der Anzahl oder Art der bendtigten Abfallbehélter und andere geblh-
renrelevante Veranderungen sind vom Eigentimer bzw. von der Eigentumerin des
Grundstiickes mindestens vier Wochen vorher unter Angabe der Kundennummer, des
betreffenden Standplatzes und des Grundes flr die Veranderung beim zustandigen Ent-
sorgungsbeauftragten schriftlich zu beantragen. Befristete Veranderungen werden nur
flr einen Zeitraum von mindestens finf Monaten vorgenommen.
(4) Verlust oder Beschadigung von Abfallbehaltern sind unverziglich dem Entsorgungs-
beauftragten mitzuteilen.

§10

Erfassung von Restabfallen aus Haushalten

(1) Die Erfassung von Restabfall erfolgt mittels 80-l-, 120--, 240--, 660--, 1 100-I-,
2 500-I-Abfallbehaltern sowie bei kurzzeitigem Mehranfall mittels 120-I-Abfallsacken mit
dem Aufdruck ,Landeshauptstadt Dresden, Abfallsack, Gebuhr bezahlt".

(2) Die Abfuhr der Restabfélle erfolgt grundsatzlich:

- far 80-I1-, 120-I-, 240-I-Abfallbehalter mindestens 4-wochentlich,

- fur 660-I-, 1 100-I- und 2 500-1-Abfallbehalter mindestens 2-wdchentlich.
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Als entleerungspflichtig gelten Abfallbehalter, die mindestens zu 75 % gefllt sind. Die
Abfuhrtage und den Abfuhrturnus gibt der zustandige Entsorgungsbeauftragte dem Ei-
gentimer bzw. der Eigentimerin des Grundstickes in geeigneter Form bekannt.
Die Entleerung der Restabfallbehalter wird grundsatzlich mit Datum und Uhrzeit elektro-
nisch registriert und ist Grundlage fir die Gebuhrenlegung.

§11

Erfassung von Grin- und Bioabféllen aus Haushalten

(1) Bioabfélle und Griunabfélle sind in die dafir zur Verfligung gestellten Bioabfallbehal-
ter einzugeben. Feuchte Bioabfélle sollen in saugféhiges Altpapier eingewickelt werden,
um Anhaftungen bzw. Anfrieren im Bioabfallbehélter zu vermeiden.

(2) Die Erfassung von Bio- und Grunabféallen erfolgt in 80-I-, 120-I-, 240-I- und 660-I-
Bioabfallbehaltern. Sie werden grundsatzlich wochentlich — unabhangig vom Fillgrad —
entleert.

%) (3) Die dffentliche Bioabfallerfassung entfallt bei Anzeige des Grundstiickseigentimers
bzw. der Grundstiickseigentiimerin, soweit alle auf dem Grundstiick anfallenden Bio- und
Griunabfalle selbst verwertet werden. Auf Verlangen ist die sachgerechte Eigenverwer-
tung nachzuweisen.

%) (4) gestrichen

(5) Grunabfélle, die das Maf3 der Biotonne oder die Moglichkeiten zur Eigenkompostie-
rung Ubersteigen, sind in den entsprechenden Annahmestellen abzugeben oder den
gesonderten Sammlungen zuzuflihren. Diese werden ortsiblich bekannt gegeben.

8§12

Erfassung von Altpapier aus Haushalten

(1) Die Erfassung von Altpapier erfolgt mittels 240-I- und 1100-I-Abfallbehéltern sowie in
Wertstoffcontainern.

(2) Die Abfuhr des Altpapiers erfolgt bei 240-I- Abfallbehaltern grundsatzlich
2-wochentlich oder 4-wéchentlich und bei  1100-l-Abfallbehéltern grundsétzlich
2-wochentlich oder wochent-lich. Die Abfuhrtage und den Abfuhrturnus gibt der zustén-
dige Entsorgungsbeauftragte dem Eigentumer bzw. der Eigentimerin des Grundstiickes
in geeigneter Form bekannt.

(3) Die Benutzung der Wertstoffcontainer ist nur zur Eingabe von Altpapier und nur zu
den festgelegten Zeiten gestattet. Die Entnahme von Altpapier aus den Wertstoffcontai-
nern ist untersagt. Die Standplatze der Wertstoffcontainer durfen nicht verschmutzt wer-
den. Eine Ablagerung neben oder auf den Wertstoffcontainern ist nicht zulassig.

§13

Erfassung von Sperrmull und Altholz aus Haushalten

(1) Sperrmll und Altholz bis insgesamt 2 m3 pro Halbjahr und Haushalt sind im Rahmen
der offentlichen Abfuhr oder durch Abgabe in den o6ffentlich bekannt gegebenen Annah-
mestellen der Stadt zu Uberlassen.

(2) Bei Abholung durch den Entsorgungsbeauftragten hat die Bereitstellung des Sperr-
mulls/Altholzes ausschlielBlich am bestatigten Ort und zum festgelegten Zeitpunkt zu
erfolgen.

(3) Sperrmll und Altholz Gber 2 m3 pro Halbjahr sind den Behandlungsanlagen der Stadt
zuzufuhren.

Y Anderung Dresdner Amtsblatt Nr. 21/12 vom 25.05.12, Seite 5
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§14

Erfassung von Elektro- und Elektronik-Altgeraten und HaushaltsgrofRgeraten aus
Haushalten

Elektro- und Elektronik-Altgerate und Haushaltsgro3gerate sind den offentlich bekannt
gegebenen Annahmestellen zuzufilhren oder dem Handel zuriickzugeben. Haushalts-
grol3gerdte werden nach Anforderung vom zustdndigen Entsorgungsbeauftragten am
Grundsttick abgeholt.

§15

Erfassung von Schadstoffen aus Haushalten

Schadstoffe sind getrennt zu halten und sollen méglichst den Verkaufseinrichtungen
zuriickgegeben werden. Ist eine Rickgabe nicht mdglich, sind diese Abfalle in den 6f-
fentlich bekannt gegebenen Wertstoffhéfen oder bei mobilen Sammlungen abzugeben.

§16

Erfassung von gebrauchsfahigen Gutern

Gebrauchsfahige Mdbel und Gegenstande, die sich in gutem Zustand befinden, kénnen
den bekannt gegebenen Einrichtungen der Abfallwirtschaft zur Weiterverwendung tber-
lassen werden.

§17

Entsorgung von Abféllen aus anderen Herkunftsbereichen

(1) Restabfalle aus anderen Herkunftsbereichen sind der Stadt grundsatzlich im Rahmen
der offentlichen Abfuhr entsprechend § 10 zu Uberlassen.

(2) Auf Antrag des Eigentiimers bzw. der Eigentiimerin des Grundstiickes kann die Stadt
eine Genehmigung fur den Einsatz anderer Abfallbehalter erteilen, wenn die 6ffentliche
Abfuhr nicht, nur mit unverhaltnismafigem Aufwand oder unter starker Beeintrachtigung
des Betriebsablaufes sichergestellt werden kann. Der Antrag ist schriftlich unter Angabe
der betreffenden Grundstiicke, der Art, Menge und Entleerungshaufigkeit und des Grun-
des fur den Einsatz anderer Abfallbehalter bei der Stadt einzureichen.

(3) Schadstoffe sind getrennt zu halten und zu entsorgen. In haushaltstypischer Art und
Menge konnen sie den im Auftrag der Stadt betriebenen Einrichtungen Uberlassen wer-
den.

(4) Bioabfélle sowie Grinabfalle sind einer Verwertung zuzufiihren. Sie kénnen im Rah-
men der 6ffentlichen Bioabfallerfassung Uberlassen oder bei sehr geringem Aufkommen
gemeinsam mit Restabféllen erfasst werden. Ausgenommen davon sind in Art, Menge
und Beschaffenheit nicht haushaltstypische Abfélle, insbesondere aus der Speisenzube-
reitung und Speisereste.

(5) Altpapier in gewerblicher Art und Menge darf nicht in die Wertstoffcontainer entspre-
chend 8§ 12 Abs. 1 eingegeben werden und ist auf Kosten des Abfallbesitzers einer Ver-
wertung zuzufihren.
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§18

Abfallbehalterstandplatze, Transportwege und Zufahrten

(1) Der Eigentimer bzw. die Eigentimerin eines Grundstiickes ist verpflichtet, auf sei-
nem bzw. ihrem Grundstlck Abfallbehalterstandplatze — im Folgenden Standplatze ge-
nannt — und Transportwege fir Abfallbehélter herzustellen, zu unterhalten sowie den
Zugang fur Abfallerzeuger und Entsorgungsbeauftragte zu gewéhrleisten. Bei Wohn-
grundstticken ist grundséatzlich fur alle Haushalte ein gemeinsam zu nutzender Stand-
platz auf dem Grundstlick einzurichten.

(2) Die Standplatze sind so anzulegen, dass eine ausreichende Anzahl von Abfallbehal-
tern aufgestellt werden kann. Hierbei ist neben der Aufstellung von Restabfall-, Bioabfall-
und Altpapierbehéltern auch die Aufstellung von Abfallbehéltern zur Erfassung der
Leichtverpackungen durch die Dualen Systeme mit zu beriicksichtigen. %)

(3) Einzelheiten fir den Bau von Standplatzen, Zugangen und Transportwegen sind ent-
sprechend Anlage 2 zu realisieren. Bei gemeinsamen Standplatzen fir mehrere Grund-
stiicke sind die Grundstiickseigentimer bzw. Grundstickseigentiimerinnen verpflichtet,
die Abfallbehélter den einzelnen Grundstiicken zuzuordnen und dies dem Entsorgungs-
beauftragten mitzuteilen.

(4) Die Eigentumer bzw. Eigentimerinnen von Grundstiicken sind verpflichtet, die Pla-
nungsunterlagen zum Bau oder zu wesentlichen Verdnderungen von Standplatzen,
Transportwegen und Zufahrten von der Stadt genehmigen zu lassen. Die Stadt ist be-
rechtigt, Auflagen zu erteilen.

(5) Der Standplatz ist in moglichst kurzer Entfernung zum Fahrbahnrand oder zum
nachstmoglichen Halteplatz des Entsorgungsfahrzeuges und ohne Sichtbehinderung fir
den StraRenverkehr so einzurichten, dass ein Ruckwartsfahren des Entsorgungsfahr-
zeuges nicht erforderlich wird.

(6) Bei erschwerten Transportbedingungen oder gréReren Entfernungen (ab 15 m bei
80-I-, 120-I-, 240-I-Abfallbehéltern und ab 10 m bei 660-I-, 1 100-I-Abfallbehaltern) wer-
den bei Rest- und Bioabfallbehaltern geman Abfallwirtschaftsgebiihrensatzung der Lan-
deshauptstadt Dresden Gebihrenzuschlage erhoben. Bei Abfallbehaltern zur Erfassung
der Leichtverpackungen im Rahmen der Dualen Systeme ist der Transport von den Ei-
gentimern bzw. Eigentimerinnen der Grundstiicke privatrechtlich zu vereinbaren. Eine
Verpflichtung des Entsorgungsbeauftragten zum Heben oder Tragen der zu entleeren-
den Abfallbehalter besteht nicht.

(7) Die Eigentimer bzw. Eigentiimerinnen von Grundstiicken haben die Standplatze fir
Abfallbehélter sowie die Zugange und Transportwege sauber zu halten und im Winter
von Schnee und Eis zu rdumen und abzustumpfen. Die Standplatze und Transportwege
mussen ausreichend beleuchtet sein.

(8) Wird die Zufahrt zu den Standpléatzen durch Schrankenanlagen, Poller oder &hnliche
technische Einrichtungen eingeschrankt, hat der Eigentiimer bzw. die Eigentimerin des
Grundstlickes zu gewabhrleisten, dass diese fiir die Abfuhr der Abfalle mit dem techni-
schen Notschliissel M 10 durch den zustandigen Entsorgungsbeauftragten betéatigt wer-
den konnen.

(9) Kann die ubliche Zu- oder Abfahrt zum Standplatz nicht benutzt werden und wird
dadurch der Transport der Abfallbehalter durch den Entsorgungsbeauftragten in unzu-
mutbarer Weise erschwert, kann die Stadt eine vortibergehende Verlegung des Stand-
platzes oder die Bereitstellung der Abfallbehalter durch den Grundstiickseigentiimer bzw.
die Grundstlckseigentiimerin anordnen.

) Anderung Dresdner Amtsblatt Nr. 21/12 vom 25.05.12, Seite 5
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(10) Die Entsorgungsbeauftragten sind nicht verpflichtet, Privatgrundstiicke oder nicht
den Bestimmungen dieser Satzung entsprechende StraRen und Durchfahrten mit dem
Entsorgungsfahrzeug zu befahren oder andere als die allgemein Ublichen Fahrzeuge
einzusetzen bzw. rickwarts zu fahren.

§19

Benutzung der Abfallbehélter

(1) Die Abfallbehalter zur Erfassung der Bioabfélle und Restabfélle werden ausschliel3-
lich vom zustandigen Entsorgungsbeauftragten zur Verfiigung gestellt. Diese Abfallbe-
hélter bleiben sein Eigentum, werden von ihm unterhalten und bei Bedarf erneuert.

(2) Der Eigentumer bzw. die Eigentimerin des Grundstiickes hat die Abfallbehalter auf
seinem bzw. ihrem Grundstiick zu dulden und haftet sowohl bei Verlust der Abfallbehal-
ter als auch bei Beschadigung infolge nicht ordnungsgeméfer Benutzung. Dem Eigen-
timer bzw. der Eigentimerin des Grundstiickes obliegt die Verpflichtung, geeignete
Malnahmen zur Abwehr des Zugriffs Dritter auf die Abfallbehalter zu ergreifen und hier-
fur den Nachweis zu fuhren.

(3) Die Abfallbehalter sind schonend zu behandeln, in einem sauberen Zustand zu halten
und nach der Benutzung dicht zu schlieRen.

(4) Es ist verboten, heiBe Stoffe in die Abfallbehélter einzugeben oder Abfélle einzu-
schlammen. Abfalle durfen nicht verdichtet werden, wenn dadurch die Abfallbehalter
beschadigt werden, die Sortier- und Schuittfahigkeit der Abfalle beeintrachtigt oder das
Gewicht der Abfallbehalter so erhoht wird, dass der Transport unzumutbar erschwert
wird.

(5) Das Eingeben ausgeschlossener Abfélle oder von nicht fir die Abfallbehalter vorge-
sehenen Abfalle sowie sperriger Gegenstande und Flissigkeiten ist nicht gestattet. Ab-
falle, die Ublicherweise nicht in Haushalten anfallen, z. B. Maschinen- oder Autoteile,
darfen auch nach Zerlegung nicht in die Abfallbehalter eingegeben werden.

(6) Die Ablagerung von Abfallen aul3erhalb der Behalter ist untersagt. Ersichtliche wider-
rechtliche Nebenablagerungen von Restabféllen an den Standplatzen gelten als zur Ab-
holung bereitgestellte Abfélle und werden vom Entsorgungsbeauftragten am
turnusmagigen Abfuhrtag eingesammelt. Fir die Entsorgung wird entsprechend der Ab-
fallwirtschaftsgebihrensatzung der Landeshauptstadt Dresden eine gesonderte Gebuhr
erhoben. Fir an den Standplatzen abgelegte Gegenstande wird keine Haftung Uber-
nommen.

(7) Fur Gberfillte Abfallbehalter, die bei der Entleerung einen besonderen Aufwand ver-
ursachen, wird entsprechend Absatz 6 eine gesonderte Geblhr erhoben.

(8) Bei kurzzeitig erhthtem Abfallanfall kann der Abfallerzeuger Abfallsécke gemaf}
§ 10 Abs. 1 erwerben. In die Abfallsécke dirfen keine scharfkantigen oder spitzen Abfal-
le eingegeben werden. Das Gewicht darf 25 kg nicht Uberschreiten.

(9) Die Benutzung der Abfallbehalter der Grundstticke ist nur den jeweiligen Eigentimern
und Eigentimerinnen der Grundstiicke sowie deren Mietern und Mieterinnen bzw. den
Nutzungsberechtigten gestattet. Gegebenenfalls ist die Zuordnung zu einzelnen Stand-
platzen von den Eigentimern bzw. Eigentimerinnen der Grundstticke vorzunehmen und
den Mietern und Mieterinnen bekannt zu geben.

12 49. EL



Abfallwirtschaftssatzung

§ 20

Entleerung der Abfallbehalter

(1) Der Transport der Abfallbehélter vom Standplatz zur Entleerung in das Entsorgungs-

fahrzeug und zurick erfolgt bei satzungsgerechten Standplatzen, Zufahrten und Trans-

portwegen grundsatzlich durch den zustandigen Entsorgungsbeauftragten. Dies gilt
ebenso fur Abfallbehélter, die gemanR § 3 Abs. 4 Satz 2 vor den Abfallbehalterschranken
bereitgestellt wurden.

(2) Die Bereitstellung der Abfallbehalter durch den Grundstiickseigentimer bzw. die

Grundsttickseigentimerin hat zu erfolgen:

- bei Standplatzen in verschlossenen Grundstiicken,

- bei Standplatzen, Zufahrten und Transportwegen, die nicht den Anforderungen des
§ 18i. V. m. Anlage 2 geniigen,

- bei Unterbringung in Abfallbehalterschranken (gilt nicht fiir Altpapier), *)

- bei standig wiederkehrenden Einschrankungen der Abfuhr, insbesondere durch den
ruhenden Verkehr,

- wenn vom Entsorgungsbeauftragten die Anzeige des Grundstiickseigentiimers bzw.
der Grundstiuckseigentiimerin zur Bereitstellung der Abfallbehélter zur Entleerung
bestatigt wurde oder

- fur Restabfallbehélter, wenn sie weniger als 75 % gefillt sind und dennoch entleert
werden sollen. ')

(3) Zur Entleerung sind die Abfallbehalter gemaR Sondernutzungssatzung zum turnus-

mafigen Entleerungstag rechtzeitig auf der vorgesehenen Bereitstellungsflache bereit-

zustellen und nach der Entleerung zurtickzustellen. Dies hat so zu erfolgen, dass keine

Personen geféahrdet, geschadigt, mehr als unvermeidbar behindert oder belastigt werden

und keine Sachbeschadigung entsteht.

(4) Die Stadt ist berechtigt, die Bereitstellungsflache festzulegen.

(5) Abfallsdcke gemafd § 10 Abs. 1 sind zu verschlieRen und neben den Abfallbehaltern

auf den Standplatzen abzulegen oder ggf. analog der Abfallbehélter am Abfuhrtag zur

Abfuhr bereitzustellen. Andere als in § 10 Abs. 1 genannte Sacke sind nicht zulassig und

werden als Nebenablagerung gemal § 19 Abs. 6 behandelt.

(6) Das Entnehmen von Abfallbehéltern aus Abfallbehalterschranken sowie zuséatzliche

Leistungen zur Bereitstellung und Unterhaltung der Abfallbehalter, insbesondere bei

Standplatzen, Zufahrten und Transportwegen, welche nicht den Festlegungen des

8§ 18i. V. m. Anlage 2 entsprechen, sowie Reinigungsleistungen, sind privatrechtlich zu

vereinbaren. Ausnahme hiervon bildet das Enthehmen von Altpapierbehaltern aus Ab-

fallbehalterschranken, das gebiihrenfrei erfolgt. %)
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49. EL 13

7.1



Abfallwirtschaftssatzung

§21

Abfallbehalter auf StraRen und in 6ffentlichen Anlagen

(1) Die auf offentlichen Flachen aufgestellten Abfallbehalter (Papierkorbe) dirfen nur far
die Eingabe von Unterwegsabfallen durch private Abfallerzeuger benutzt werden.

(2) Verkaufseinrichtungen sowie Handlerinnen und Handler auf offentlichen Flachen,
insbesondere auf Markten, haben zur Erfassung der aus dem Verkauf ihrer Waren anfal-
lenden Abfalle Behalter aufzustellen oder aufstellen zu lassen und die darin erfassten
Abfélle der Stadt zur Entsorgung zu Uberlassen, sofern diese Abfalle nicht selbst verwer-
tet werden.

(3) Bei Veranstaltungen haben die Ausrichter die Vorhaltung von Abfallbehaltern bzw.
Abfallsdcken mit dem Entsorgungsbeauftragten abzustimmen. Nach Abschluss der Ver-
anstaltungen sind veranstaltungsbedingte Abfalle im betreffenden Gebiet einzusammeln
und der Stadt zur Entsorgung zu Uberlassen, sofern diese Abfélle nicht selbst verwertet
werden.

§22

Benutzung der Einrichtungen der Abfallwirtschaft

(1) Die Nutzung von Einrichtungen der Abfallwirtschaft ist nur fir Abfélle aus dem Gebiet
der Stadt zulassig. Ausnahmen bedurfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der
Stadt.

(2) Fur die im Auftrag der Stadt betriebenen Anlagen, Wertstoffhdfe, Annahmestellen
und mobilen Sammlungen werden Standorte, Offnungszeiten und angenommene Abfalle
ortsuiblich bekannt gegeben.

(3) Die Benutzung der Wertstoffhofe, Annahmestellen und Wertstoffcontainer ist nur zur
Abgabe der bekannt gegebenen Abfallarten in haushaltstypischen Mengen gestattet.
Gewerbetreibenden, deren Gewerbe Transport- oder Entsorgungsleistungen zum Inhalt
hat, ist die Benutzung der Wertstoffhéfe und Annahmestellen untersagt. Sie haben die
von der Stadt bekannt gegebenen Entsorgungsanlagen zu benutzen.

(4) Der Anlieferer bzw. die Anlieferin von Abféallen haftet fur Schaden und Aufwendun-
gen, die dem Betreiber bzw. der Betreiberin der Einrichtung durch die Anlieferung von
nicht zugelassenen Abféllen entstehen.

§23

Auskunftspflicht und Nachschaurecht

(1) Soweit zur Durchfiihrung dieser Satzung erforderlich, missen Grundstiickseigenti-
mer bzw. Grundstlickseigentiimerinnen und die Besitzer und Erzeuger von Abféllen die
notwendigen Auskilnfte erteilen.

(2) Die Stadt ist u. a. befugt, den Inhalt der Abfallbehélter zu kontrollieren, Abfalle aus
anderen Herkunftsbereichen zu untersuchen sowie Nachweise uUber den genutzten Ent-
sorgungsweg, insbesondere Wiegescheine, Entsorgungsnachweise und Ubernahme-
scheine zu verlangen.

(3) Den Beauftragten der Stadt ist Zutritt zum Grundstiick zu gewahren, soweit dies fir
den Vollzug dieser Satzung erforderlich ist.

(4) Die Beauftragten der Stadt haben sich mit einem von der Stadt ausgestellten Dienst-
ausweis oder durch Vollmacht auszuweisen.
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§24

GeblUhren und Entgelte

(1) Die Stadt erhebt fiir die MaRnahmen der Abfallwirtschaft Gebiihren und Entgelte.

(2) Die Hohe der Geblhren soll eine kostendeckende Abfallwirtschaft gewahrleisten so-
wie die Abfallvermeidung und die Verwertung von Abféllen férdern.

(3) Die Gebuhren fiur die Benutzung der Einrichtungen der Abfallwirtschaft sind in der
Abfallwirtschaftsgebuhrensatzung der Landeshauptstadt Dresden festgelegt. Gebuhren
fur die Entsorgung von Abféallen durch den ZAOE sind in der Satzung des Zweckverban-
des Abfallwirtschaft Oberes Elbtal geregelt.

(4) Fur abfallwirtschaftliche Leistungen im Auftrag der Stadt oder im Auftrag des Abfall-
besitzers, fur die in der Abfallwirtschaftsgebihrensatzung keine Gebuhren festgelegt
wurden, werden Entgelte erhoben.

(5) Fur den Erlass von Bescheiden zum Vollzug dieser Satzung werden gemaf Satzung
der Landeshauptstadt Dresden Uber die Erhebung von Verwaltungskosten fir Amtshand-
lungen in weisungsfreien Angelegenheiten (Kostensatzung) Kosten erhoben.

(6) Bei voribergehender Einschrankung, Unterbrechung oder Verspéatung der Abfuhr
oder anderer Leistungen infolge Betriebsstorungen, betriebsnotwendiger Arbeiten, be-
hordlicher Verfugungen, Streiks, extrem unginstiger Witterung, hoherer Gewalt oder
Verhinderung der Abfuhr durch Dritte besteht kein Anspruch auf Schadensersatz oder
Ermagigung der Gebiihren oder Entgelte.

§25

Ordnungswidrigkeiten

Gemal § 124 Abs. 1 Nr. 1 und 3, Abs. 2 und 3 SachsGemO stellen Verstd3e gegen

diese Satzung Ordnungswidrigkeiten dar und kdnnen gemalRl § 17 Abs. 2 S&chsABG

durch Geldbuf3e bis 10.000 EUR geahndet werden. Ordnungswidrig im Sinne dieser

Satzung handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig:

1. entgegen 8 1 Abs. 7 dieser Satzung ohne Beauftragung der Stadt bzw. ohne Grund-
lage dieser Satzung MaRRnahmen der Abfallwirtschaft durchfiihrt oder Uberlassungs-
pflichtige Abfélle entsorgt,

2. entgegen 8 2 Abs. 6 dieser Satzung Abfélle auf ¢ffentlichem Gelande wegwirft oder
illegal ablegt und die Einrichtungen der Abfallwirtschaft nicht bestimmungsgemar
benutzt,

3. entgegen § 2 Abs. 7 dieser Satzung Plakate und Werbeaufschriften ohne Zustim-
mung der Stadt anbringt,

4. entgegen § 4 Abs. 3 dieser Satzung fur den Ausschank von Getranken sowie flr
Lebensmittel zum Sofortverzehr andere als wieder verwendbare oder kompostierbare
Geschirre und Bestecke einsetzt oder die eingesetzten kompostierbaren Geschirre
und Bestecke nicht der Verwertung zufuhrt,

5. entgegen 8 7 Abs. 1 und 3 dieser Satzung sein Grundstuick nicht an die 6ffentliche
Abfallwirtschaft anschliel3en lasst, keine ausreichende Behdlterkapazitat vorhalt oder
der Uberlassungs- und Benutzungspflicht nicht nachkommt bzw. Restabfalle ver-
brennt, vergrabt oder kompostiert,

6. entgegen 8 8 Abs. 7 dieser Satzung das festgelegte Behaltervolumen nicht bereithalt
bzw. nicht zur Eingabe der Abfélle nutzt,

7. entgegen 8 9 Abs. 1, 2, 3 und 4 dieser Satzung seiner Meldepflicht nicht nachkommt,

8. entgegen 8 10 Abs. 1 dieser Satzung Abfélle der Stadt nicht in den festgelegten Ab-
fallbehaltern Uberlasst,

49. EL 15

7.1



Abfallwirtschaftssatzung

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

entgegen 8§ 11 Abs. 1 und 2 dieser Satzung Grunabfalle und Bioabfalle nicht in die
zur Verfugung gestellten Abfallbehalter eingibt,

entgegen 8 12 Abs. 3 dieser Satzung Altpapier aul3erhalb der Einwurfzeiten in die
Wertstoffcontainer eingibt oder Abfélle neben oder auf den Wertstoffcontainern abla-
gert oder nicht zugelassene Abfalle eingibt,

gestrichen %)

entgegen 8 13 Abs. 2 dieser Satzung Sperrmdll/Altholz aul3erhalb des festgelegten
Ortes oder der festgelegten Zeiten bereitstellt,

entgegen 8 13 Abs. 3 Sperrmull/Altholz nicht den Behandlungsanlagen der Stadt
zufuhrt,

entgegen 8§ 14 dieser Satzung Elektro- und Elektronik-Altgerate und Haushaltsgrof3-
geréate nicht der gesonderten Erfassung zufiihrt oder dem Handel zuriickgibt,
entgegen 8 15 dieser Satzung Schadstoffe nicht der gesonderten Erfassung zufihrt,
entgegen 8§ 17 Abs. 1 Restabfélle aus anderen Herkunftsbereichen nicht der Stadt
uberlasst,

entgegen 8§ 17 Abs. 2 dieser Satzung ohne Genehmigung der Stadt andere Behalter
einsetzt bzw. nicht die zugewiesenen Abfallentsorgungsanlagen benutzt,

entgegen 8§ 17 Abs. 3 dieser Satzung Schadstoffe nicht getrennt halt und der Entsor-
gung zufihrt,

entgegen 8§ 17 Abs. 4 dieser Satzung Bioabfélle und Griinabfalle nicht der Verwer-
tung bzw. Speiseabfalle nicht der vorgeschriebenen Entsorgung zufihrt,

entgegen 8§ 17 Abs. 5 dieser Satzung Altpapier gewerblicher Art oder Menge in die
Wertstoffcontainer eingibt,

entgegen 8 18 Abs. 1, 2, 5 und 7 dieser Satzung Standplatze oder Transportwege
nicht entsprechend herrichtet,

entgegen 8§ 18 Abs. 4 die Planungsunterlagen zum Bau oder zu wesentlichen Veran-
derungen von Standplatzen, Transportwegen und Zufahrten nicht von der Stadt ge-
nehmigen lasst,

entgegen 8 19 Abs. 2 dieser Satzung die Abfallbehalter auf seinem Grundstlick nicht
duldet und erforderliche MaRnahmen zur Abwehr des Zugriffs Dritter nicht ergreift,
entgegen 8§ 19 Abs. 4 dieser Satzung heil3e Stoffe in die Abfallbehélter eingibt oder
Abfalle unzuléssig verdichtet,

entgegen 8 19 Abs. 5 dieser Satzung ausgeschlossene oder nicht zugelassene Ab-
falle in die Abfallbehalter eingibt,

entgegen 8§ 19 Abs. 6 und 7 dieser Satzung Abfalle auRerhalb der Abfallbehalter la-
gert oder die Behalter Gberflillt,

entgegen 8§ 19 Abs. 9 dieser Satzung unberechtigt Abfélle in die Abfallbehalter ein-
gibt,

entgegen 8§ 20 Abs. 2, 3 und 5 dieser Satzung Abfallbehélter oder Abfallsdcke nicht
ordnungsgeman bereitstellt oder Abfallbehalter nicht nach der Entleerung zurtick-
stellt,

entgegen § 21 Abs. 1 dieser Satzung Abfallbehélter nutzt,

entgegen 8§ 21 Abs. 2 und 3 dieser Satzung keine Abfallbehéltnisse vorhalt, veran-
staltungsbedingte Abfélle im betreffenden Gebiet nicht einsammelt oder die Abfalle
nicht der Stadt Uberlasst,

) Anderung Dresdner Amtsblatt Nr. 21/12 vom 25.05.12, Seite 5
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31. entgegen 8§ 22 Abs. 1 dieser Satzung Abfélle, die aufR3erhalb der Stadt erzeugt wur-
den, in den Einrichtungen der Stadt abgibt,

32. entgegen § 22 Abs. 3 dieser Satzung die Wertstoffhdfe, Annahmestellen und Wert-
stoffcontainer benutzt,

33. entgegen 8§ 22 Abs. 4 dieser Satzung nicht zugelassene Abfalle anliefert,

34. entgegen § 23 Abs. 1 dieser Satzung der Stadt keine Auskunft gibt,

35. entgegen § 23 Abs. 2 die geforderten Nachweise nicht vorlegt,

36. entgegen § 23 Abs. 3 dieser Satzung den Zutritt zum Grundsttick verweigert.

§ 26
Schlussbestimmungen
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die ,Satzung der Landeshauptstadt Dresden iber die Abfallwirtschaft

(Abfallwirtschaftssatzung) vom 31. Mai 2007 aul3er Kraft.

Dresden, 2. Februar 2011

gez. Helma Orosz
Oberblirgermeisterin
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Abfallwirtschaftssatzung Anlage 1

Seite 1

Anlage 1, Teil 1

Abfélle, die von der Stadt eingesammelt und transportiert werden

Abfall-

schlissel*

200101
20 01 02
200108
200110
200111
200113
200114
2001 15
2001 17
200119
200121
200123
2001 25
2001 26
2001 27

2001 28

2001 29
20 01 30
200131
20 01 32
2001 33

2001 34
2001 35

2001 36

2001 37
2001 38
2001 39
2001 40
200141
200199
200201
20 02 02
20 02 03
200301
20 03 02
20 03 03
20 03 07
200399

Abfallbezeichnung

Papier und Pappe

Glas

biologisch abbaubare Kiichen- und Kantinenabfélle

Bekleidung

Textilien

Losemittel

Sauren

Laugen

Fotochemikalien

Pestizide

Leuchtstoffrohren und andere quecksilberhaltige Abfalle

gebrauchte Gerate, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten

Speisetle und -fette

Ole und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen

Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefahrliche Stoffe
enthalten

Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die
unter 20 01 27 fallen

Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten

Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen
zytotoxische und zytostatische Arzneimittel

Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen

Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen,
sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten
Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen
gebrauchte elektrische und elektronische Geréate, die gefahrliche Bauteile
enthalten mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen
gebrauchte elektrische und elektronische Geréte mit Ausnahme derjenigen, die
unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen

Holz, das gefahrliche Stoffe enthalt

Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fallt

Kunststoffe

Metalle

Abfélle aus der Reinigung von Schornsteinen

sonstige Fraktionen a. n. g.

biologisch abbaubare Abfalle

Boden und Steine

andere nicht biologisch abbaubare Abfélle

gemischte Siedlungsabfalle

Marktabfalle

StralRenkehricht

Sperrmll

Siedlungsabfalle a. n. g.

* Abfallschlissel entsprechend Verordnung zur Umsetzung des Europaischen
Abfallverzeichnisses (Abfallverzeichnis-Verordnung — AVV) vom 10. Dezember 2001
(BGBI. | S. 3379)

a. n. g. = andere nicht genannte
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Anlage 1 Abfallwirtschaftssatzung
’ Seite 2

Anlage 1, Teil 2

Abféalle, die vom &ffentlich-rechtlichen Entsorgungstréger entsorgt werden

Abfall- Abfallbezeichnung OrE
schlissel
01 01 01 |Abfalle aus dem Abbau von metallhaltigen Bodenschétzen ZAQOE

01 01 02 |Abféalle aus dem Abbau von nicht metallhaltigen Bodenschéatzen |ZAOE

01 03 06 |Aufbereitungsruckstande mit Ausnahme derjenigen, die unter ZAOE
01 03 04 und 01 03 05 fallen

01 03 08 |staubende und pulvrige Abféalle mit Ausnahme derjenigen, die ZAOE
unter 01 03 07 fallen

010399 |Abfélle a. n. g. ZAOE

01 04 08 |Abfalle von Kies und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, Stadt
die unter 01 04 07 fallen

01 04 09 |Abfalle von Sand und Ton Stadt

01 04 10 |staubende und pulvrige Abféalle mit Ausnahme derjenigen, die ZAOE
unter 01 04 07 fallen

01 04 11 |Abfalle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit ZAOE
Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen

0104 12 |Aufbereitungsruckstande und andere Abfalle aus der Wéasche ZAOE
und Reinigung von Bodenschatzen mit Ausnahme derjenigen, die
unter 01 04 07 und 01 04 11 fallen

01 04 13 |Abfalle aus Steinmetz- und -sagearbeiten mit Ausnahme Stadt
derjenigen, die unter 01 04 07 fallen
0104 99 |Abfélle a. n. g. ZAOE
01 05 04 |Schlamme und Abfalle aus StlRwasserbohrungen ZAQE
010599 |Abfélle a. n. g. ZAOE
02 01 03 | Abfalle aus pflanzlichem Gewebe Stadt
02 01 04 |Kunststoffabfalle (ohne Verpackungen) Stadt
02 01 07 |Abfélle aus der Forstwirtschaft Stadt

02 01 09 |Abfalle von Chemikalien fur die Landwirtschaft mit Ausnahme ZAOE
derjenigen, die unter 2 01 08 fallen

020199 |Abfélle a. n. g. ZAOE
02 02 03 |fur Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe Stadt
02 03 02 |Abfalle von Konservierungsstoffen ZAQOE
02 03 04 |fur Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe Stadt
020399 |Abféllea.n.g ZAOE
0204 01 |Ribenerde ZAOE
02 04 99 |Abfélle a. n. g. ZAQOE
02 05 01 |fur Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe ZAQE
02 0599 |Abfélle a. n. g. ZAOE
02 06 01 |fur Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe Stadt
02 06 02 |Abfalle von Konservierungsstoffen ZAQE
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Seite 3
Abfall- Abfallbezeichnung OrE
schlissel
02 06 99 |Abfélle a. n. g. ZAOE
02 07 01 |Abfalle aus der Wasche, Reinigung und mechanischen ZAOE
Zerkleinerung des Rohmaterials
02 07 03 |Abfalle aus der chemischen Behandlung ZAQOE
02 07 04 |fur Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe Stadt
02 07 99 |Abfélle a. n. g. ZAOE
03 01 01 |Rinden- und Korkabfalle Stadt
03 01 05 |Sagemehl, Spane, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere Stadt
mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen
030199 |[Abfélle a. n. g. ZAOE
03 03 01 |Rinden- und Holzabfalle Stadt
03 03 07 |mechanisch abgetrennte Abfélle aus der Auflésung von Papier- |Stadt
und Pappabfallen
03 03 08 |Abfalle aus dem Sortieren von Papier und Pappe fir das ZAOE
Recycling
03 03 10 |Faserabfalle, Faser-, Fiiller- und Uberzugsschlamme aus der Stadt
mechanischen Abtrennung
03 0399 |Abfélle a. n. g. ZAOE
04 02 09 |Abfalle aus Verbundmaterialien (impragnierte Textilien, ZAOE
Elastomer, Plastomer)
04 02 21 |Abfélle aus unbehandelten Textilfasern ZAOE
04 02 22 | Abfalle aus verarbeiteten Textilfasern ZAOE
0501 14 |Abfalle aus Kiihlkolonnen ZAOE
050117 |Bitumen ZAOE
05 06 04 |Abfélle aus Kuhlkolonnen ZAOE
05 06 99 |Abfalle aus a. n. g. ZAQOE
06 08 02 |chlorsilanhaltige Abfélle ZAQE
06 08 99 |Abfélle a. n. g. ZAOE
06 09 02 |phosphorhaltige Schlacke ZAQOE
06 09 04 |Reaktionsabfalle auf Kalziumbasis mit Ausnahme derjenigen, die |ZAOE
unter 06 09 03 fallen
06 09 99 |Abfélle a. n. g. ZAOE
06 11 01 |Reaktionsabfélle auf Kalziumbasis aus der Titandioxidherstellung |ZAOE
06 11 99 |Abfélle a. n. g. ZAQOE
06 13 03 |Industrieruf® ZAOE
06 13 04 |Abfalle aus der Asbestverarbeitung ZAOE
06 1399 |Abfélle a. n. g. ZAOE
07 02 13 |Kunststoffabfélle ZAOE
08 01 12 |Farb- und Lackabfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter ZAOE
08 01 11 fallen
08 0199 |Abfélle a. n. g. ZAOE
08 04 10 |Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme derjenigen, die |ZAOE
unter 08 04 09 fallen
08 04 99 |Abfélle a. n. g. ZAQOE
1001 01 |Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit ZAOE

Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fallt
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) Seite 4

Abfall- Abfallbezeichnung OrE

schlussel

10 01 02 |Filterstdube aus Kohlefeuerung ZAOE

10 01 03 |Filterstaube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) |ZAOE
Holz

10 01 05 |Reaktionsabfalle auf Calciumbasis aus der ZAOE
Rauchgasentschwefelung in fester Form

10 01 15 |Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der ZAOE

Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter
10 01 14 fallen

10 01 17 |Filterstaube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme ZAOE
derjenigen, die unter 10 01 16 fallen

10 01 19 |Abfalle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die |ZAOE
unter 10 01 05, 10 01 07 und 10 01 18 fallen

10 01 24 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung ZAOE

10 01 25 |Abfélle aus der Lagerung und Vorbereitung von Brennstoffen fir |ZAOE
Kohlekraftwerke

10 01 26 |Abfalle aus der Kiihlwasserbehandlung ZAQOE
100199 |Abfélle a. n. g. ZAOE
10 02 01 |Abfélle aus der Verarbeitung von Schlacke ZAOE
10 02 02 |unverarbeitete Schlacke ZAOE

10 02 08 |Abfalle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die |ZAOE
unter 10 02 07 fallen

1002 10 |Walzzunder ZAOE
10 02 15 |andere Schlamme und Filterkuchen ZAOE
1002 99 |Abfélle a. n. g. ZAQOE

10 03 20 |Filterstaub mit Ausnahme von Filterstaub, der unter 10 03 19 fallt |ZAOE

10 03 22 |Teilchen und Staub (einschl. Kugelmuhlenstaub) mit Ausnahme |ZAOE
derjenigen, die unter 10 03 21 fallen

10 03 24 |feste Abfalle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme ZAOE
derjenigen, die unter 10 03 23 fallen

10 03 30 |Abfalle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen ZAOE
Krétzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 29 fallen

1003 99 |Abfélle a. n. g. ZAOE
10 05 01 |Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) ZAQOE
10 05 04 |andere Teilchen und Staub ZAOE
100599 |Abfélle a. n. g. ZAOE
10 06 02 |Kratzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) ZAOE
10 06 99 |Abfélle a. n. g. ZAQOE
10 09 03 |Ofenschlacke ZAOE
10 09 06 |Gielformen und -sande vor dem Giel3en mit Ausnahme ZAOE
derjenigen, die unter 10 09 05 fallen
10 09 08 |GielRformen und -sande nach dem GieRen mit Ausnahme ZAOE

derjenigen, die unter 10 09 07 fallen

10 09 10 |Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fallt ZAOE

1009 12 |Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 11 fallen ZAOE
1009 99 |Abfélle a. n. g. ZAQOE
10 10 03 |Ofenschlacke ZAOE
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Abfall- Abfallbezeichnung OrE

schlissel

10 10 06 |GielRformen und -sande vor dem Giel3en mit Ausnahme ZAOE
derjenigen, die unter 10 10 05 fallen

10 10 08 |GiefRformen und -sande nach dem Giel3en mit Ausnahme ZAOE
derjenigen, die unter 10 10 07 fallen

1010 10 |Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 10 09 fallt ZAQE

101012 |Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 11 fallen ZAOE

101099 |Abfélle a. n. g. ZAOE

10 11 03 |Glasfaserabfall ZAOE

1011 05 |Teilchen und Staub ZAOE

1011 10 |Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, |ZAOE
der unter 10 11 09 fallt

10 11 12 |Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 11 fallt ZAQOE

10 11 14 |Glaspolier- und Glasschleifschlamme mit Ausnahme derjenigen, |ZAOE
die unter 10 11 13 fallen

1011 16 |feste Abfalle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme ZAOE
derjenigen, die unter 10 11 15 fallen

10 11 20 |feste Abfalle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit |ZAOE
Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 19 fallen

101199 |Abfalle a. n. g. ZAOE

10 12 01 |Rohmischungen vor dem Brennen ZAQOE

1012 03 |Teilchen und Staub ZAOE

1012 05 |Schlamme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung ZAOE

10 12 06 |verworfene Formen ZAOE

10 12 08 |Abfalle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und ZAOE
Steinzeug (hach dem Brennen)

10 12 10 |feste Abfalle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme ZAOE
derjenigen, die unter 10 12 09 fallen

1012 12 |Glasurabfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 11 fallen |ZAOE

10 12 13 |Schlamme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung ZAOE

10 12 99 |Abfélle a. n. g. ZAQOE

1013 01 |Abfalle von Rohgemenge vor dem Brennen ZAQE

1013 04 |Abfélle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk | ZAOE

10 13 06 |Teilchen und Staub (auf3er 10 13 12 und 10 13 13) ZAOE

10 13 07 |Schlamme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung ZAQOE

10 13 09 |asbesthaltige Abfalle aus der Herstellung von Asbestzement ZAQE

1013 10 |Abfalle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme ZAQOE
derjenigen, die unter 10 13 09 fallen

10 13 11 |Abfalle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf ZAOE
Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und
10 13 10 fallen

10 13 13 |feste Abfalle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme ZAQOE
derjenigen, die unter 10 13 12 fallen

10 13 14 |Betonabfélle und Betonschlamme ZAOE

101399 |Abfélle a. n. g. ZAOE

110502 |Zinkasche ZAQE

12 01 05 |Kunststoffspane und -drehspéane ZAQOE
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' Seite 6

Abfall- Abfallbezeichnung OrE

schlussel

12 01 17 |Strahlmittelabfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 |ZAOE
fallen

12 01 21 |gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die |ZAOE
unter 12 01 20 fallen

16 01 19 |Kunststoffe ZAOE

16 01 20 |Glas ZAOE

16 11 02 |Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis ZAOE
aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die
unter 16 11 01 fallen

16 11 04 |Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen ZAOE
Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen

16 11 06 |Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus ZAOE
nichtmetallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die
unter 16 11 05 fallen

170101 |Beton Stadt

170102 |Ziegel Stadt

17 01 03 |Fliesen, Ziegel und Keramik Stadt

1701 06 |Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, ZAOE
Fliesen und Keramik, die gefahrliche Stoffe enthalten

17 01 07 |Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Stadt

Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen

17 03 02 |Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 0301 |ZAOE

fallen
1704 11 |Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen ZAQOE
17 05 03 |Boden und Steine, die gefahrliche Stoffe enthalten ZAQOE
17 05 04 |Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 | Stadt
fallen
17 05 05 |Baggergut, das geféahrliche Stoffe enthalt ZAQE

17 05 06 |Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fallt Stadt

17 05 08 |Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fallt | Stadt

17 06 01 |Dammmaterial, das Asbest enthalt ZAOE
17 06 05 |asbesthaltige Baustoffe ZAOE
17 08 02 |Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter ZAOE

17 08 01 fallen

17 09 03 |sonstige Bau- und Abbruchabfélle (einschl. gemischte Abfélle), ZAQOE
die gefahrliche Stoffe enthalten

17 09 04 |gemischte Bau- und Abbruchabfélle mit Ausnahme derjenigen, ZAOE
die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

1901 02 |Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt ZAOE
19 01 05 |Filterkuchen aus der Abgasbehandlung ZAQOE
1901 12 |Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme ZAOE

derjenigen, die unter 19 01 11 fallen

19 01 14 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fallt ZAQE

19 01 16 |Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15fallt  |ZAOE
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Abfall- Abfallbezeichnung OrE
schlissel
19 01 18 |Pyrolyseabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 ZAOE
fallen
19 01 19 |Sande aus der Wirbelschichtfeuerung ZAQOE
190199 |Abfédlle a. n. g. ZAQOE
1902 99 |Abfélle a. n. g. ZAQOE
19 03 05 |stabilisierte Abfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 |ZAOE
fallen
19 03 07 |verfestigte Abféalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 |ZAOE
fallen
19 04 01 |verglaste Abfalle ZAOE
19 0501 |nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ahnlichen Stadt
Abféllen
19 05 02 |nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Stadt
Abfallen
19 05 03 | nicht spezifikationsgerechter Kompost Stadt
19 0599 |Abfélle a. n. g. ZAOE
19 08 01 |Sieb- und Rechenrickstande ZAOE
19 08 02 |Sandfangrickstande Stadt
19 09 01 |feste Abfalle aus der Erstfiltration und Siebriickstande ZAOE
19 09 04 |gebrauchte Aktivkohle ZAOE
19 09 05 |gesattigte oder gebrauchte lonenaustauscherharze ZAQOE
1909 99 |Abfélle a. n. g. ZAQOE
191205 |Glas Stadt
1912 08 |Textilien ZAOE
19 13 01 |feste Abfalle aus der Sanierung von Béden, die gefahrliche Stoffe | ZAOE
enthalten
1913 02 |feste Abfalle aus der Sanierung von Boden mit Ausnahme Stadt
derjenigen, die unter 19 13 01 fallen
20 01 01 |Papier und Pappe Stadt
2001 02 |Glas Stadt
20 01 08 |biologisch abbaubare Kichen- und Kantinenabfélle Stadt
2001 10 |Bekleidung Stadt
200111 |Textilien Stadt
2001 13 |LOsemittel Stadt
2001 14 |S&uren Stadt
200115 |Laugen Stadt
2001 17 |Fotochemikalien Stadt
2001 19 |Pestizide Stadt
20 01 21 |quecksilberhaltige Abfalle Stadt
20 01 23 |gebrauchte Geréte, die Fluorkohlenwasserstoffe enthalten Stadt
20 01 25 |Speiseole und -fette Stadt
20 01 26 |Ole und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen | Stadt
20 01 27 |Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefahrliche |Stadt
Stoffe enthalten
20 01 28 |Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme |Stadt

derjenigen, die unter 20 01 27 fallen
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Abfall- Abfallbezeichnung OrE
schlussel

20 01 29 |Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten Stadt
20 01 30 |Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 Stadt

fallen

20 01 21 |zytotoxische und zytostatische Arzneimittel Stadt
20 01 32 |Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen | Stadt
20 01 37 |Holz, das gefahrliche Stoffe enthélt Stadt
20 01 38 |Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fallt Stadt
20 01 39 |Kunststoffe Stadt
20 01 40 |Metalle Stadt
20 01 41 | Abfalle aus der Reinigung von Schornsteinen ZAOE
20 01 99 |sonstige Fraktionen a. n. g. Stadt
20 02 01 |biologisch abbaubare Abfalle Stadt
20 02 02 |Boden und Steine Stadt
20 02 03 |andere nicht biologisch abbaubare Abfalle Stadt
20 03 01 |gemischte Siedlungsabfalle Stadt
20 03 02 |Marktabfélle Stadt
20 03 03 | Stral3enkehricht Stadt
20 03 06 |Abfalle aus der Kanalreinigung ZAQOE
20 03 07 |Sperrmdill Stadt
20 03 99 |Siedlungsabfalle a. n. g. Stadt

OrE = 6ffentlich-rechtlicher Entsorgungstrager
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Anlage 2

Bauliche Anforderungen an Standplatze, Transportwege und Zufahrten

I. Standplatze

1.

Bei der Anlage eines Standplatzes sollen auch Optionen fiir eine spatere Umstellung,
z. B. auf gréRere oder zusatzliche Abfallbehélter, bericksichtigt werden.

Fur Standplatze, welche neu errichtet oder verandert werden, ist ein Mindestabstand
zur Hauswand von 0,4 m, zu AuRRenluftansaugungen von raumlufttechnischen Anla-
gen von 3 m und zu Offnungen von Aufenthaltsraumen von 5 m einzuhalten (VDI
Richtlinie 2160 vom Oktober 2008).

Die Standplatze missen mindestens folgende Standflachen und Belastbarkeit pro

Abfallbehélter gewahrleisten:

7.1

Abfallbehaltervolumen in | | Max. Stand- Mindestabstand Zugelassenes
flache des Ab- | in mm Gesamtgewicht
fallbehéalters in der Behalter
mm X mm in kg

Vom Abfallbe- | Zwischen

hélterrand zum | mehreren

Standplatzrand | Behdltern
80 500 x 605 200 50 35
120 505 x 605 200 50 45
240 585 x 770 200 50 85
660 1380 x 780 200 100 180

1100

(Schiebedeckel, gedffnet) 1380x1245 200 100 300
2500 | 2250x1480 200 100 600

4. Innerhalb eines Abfallbehalterstandplatzes mussen bei Aufstellung mehrerer Abfall-

behalter neben den Standflachen der Abfallbehélter Bewegungsflachen von mindes-
tens 1,20 m (bei Abfallbehaltern bis 240 1) bzw. 1,50 m (bei Abfallbehélter bis 1 100 I)
nutzbar sein. Bewegungsflachen sind die zwischen Abfallbehalterreihen bzw. einer
Abfallbehélterreinhe und gegentberliegenden baufesten Einrichtungen liegenden Fla-
chen, die zum Transport der Abfallbehalter genutzt werden.

Die Standplatze missen mit einem harten, ebenen, dauerhaften, rutschfesten und
leicht zu reinigenden Bodenbelag versehen sein, der flr das Absetzen und Ubliche
Abrollen der Abfallbehélter geeignet ist (Rasengittersteine oder ahnliche Belage erfll-
len diese Anforderung nicht). Fur Abfallbehalter bis 240 | kbnnen auch sandge-
schlammte Schotterdecken eingesetzt werden. Es darf sich auf dem Bodenbelag kein
Oberflachenwasser sammeln.
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6. Die Entfernung zum Halteplatz des Entsorgungsfahrzeuges soll bei Standplatzen

10.

11.

- mit 80-I-, 120-I-, 240-I-Abfallbehéltern 15 m,

- mit 660-I- und 1 100-I-Abfallbeh&ltern 10 m und

- mit 2 500-I-Abfallbehéltern 5 m

nicht Gbersteigen. Beriicksichtigt wird die Entfernung (tatsachliche Wegstrecke) von
der Mitte des Standplatzes bis zur Mitte der Kippflache des Entsorgungsfahrzeuges
(in der Regel ca. 1 m von der Bordsteinkante).

Die Standplatze sind mit einem Sicht- und Verwehungsschutz zu umgeben.

Turen bzw. Tore von Standplatzumhausungen dirfen nicht in eine 6ffentliche Ver-
kehrsflache aufschlagen und dirfen den nutzbaren Transportweg nicht einengen.

Verschlossene Tiren bzw. Tore missen sich durch den zustandigen Entsorgungsbe-
auftragten mit einem technischen Notschlissel M 10 6ffnen lassen, wenn keine Be-
reitstellung der Abfallbehélter erfolgt.

Tdren und Tore missen mit einer Feststellvorrichtung versehen sein.

Begehbare Rdume, in denen Standplatze fir Abfallbehalter angeordnet sind, missen
mindestens 2 m hoch sein.

Il. Transportwege, Zufahrten

1.

Der Transportweg fur Abfallbehélter darf nicht Gber Stufen, Rinnen und gré3ere Une-
benheiten (einschlieB3lich nicht abgesenkter Bordkanten bei Einsatz von 660-I- und

1 100-I-Abfallbehéltern) oder durch Hausgange fuhren. Fir Transportwege gelten die
Vorschriften der Anlage 2 I. Nr. 5 Uber die Bodenbeschaffenheiten der Standplatze.
Die Belastbarkeit der Transportwege ist dem gemaf Anlage 2 I. Nr. 3 zugelassenen
Gewicht der Abfallbehélter anzupassen.

Der Transportweg fur Abfallbehélter muss eine lichte Breite von mindestens:
- 0,80 m fur 80-I-Abfallbehalter,

- 1,00 m fur 120-I-Abfallbehalter,

- 1,20 m fur 240-I-Abfallbehalter,

- 1,50 m fur Abfallbehalter mit 660 | und 1100 | Inhalt und

2,50 m fur 2 500-I-Abfallbehélter

aufweisen.

Etwaige Hohenunterschiede sind durch Rampen (maximale Steigung 10 % bei Ab-
fallbehaltern mit 80 I, 120 | Inhalt, 5 % bei Abfallbehaltern mit 240 |, 660 | oder 1100 |
Inhalt) auszugleichen.

Bei 660-I- und 1 100-I-Abfallbehaltern ist grundsatzlich eine Bordabsenkung auf 4 cm
bis 6 cm erforderlich. Fir Abfallbehalter mit 2 500 | Inhalt ist der Transportweg eben-
erdig zu gestalten.

Transportwege sind stets in verkehrssicherem Zustand zu halten und missen ausrei-
chend beleuchtet sein.
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5. Bei Neubau oder grundhafter Sanierung bzw. Ausbau der Zufahrt sind folgende Pa-

rameter zwingend zu berticksichtigen:

- nutzbare Fahrbahnbreite bei geraden Strecken und Begegnungsverkehr in der Re-
gel 6,00 m, mindestens jedoch 5,00 m,

- lichte Hohe: 4,50 m.

Bei nicht durchgangigen Zufahrten zu den Standplatzen muss zusatzlich zu den o. g.

Parametern eine ausreichend grol3e Wendemoglichkeit fir ein dreiachsiges Entsor-

gungsfahrzeug mit bis zu 4 m Uberhang vorhanden sein:

- Wendekreis mit einem Mindestdurchmesser von 22 m (auf3en) oder

- Wendeschleife mit einem Plattformdurchmesser von mindestens 25 m und einem
Inseldurchmesser von maximal 6 m oder

- Wendehammer, der ein Wenden mit maximal zweimaligem Zurlcksetzen des Ent-
sorgungsfahrzeuges erlaubt.

Zu beachten sind gegebenenfalls bestehende Zufahrts- oder Durchfahrtsrechte. Eine

genehmigte Feuerwehrzufahrt bedeutet nicht gleichzeitig, dass diese auch fur Entsor-
gungsfahrzeuge geeignet ist. Weitere Einzelheiten sind bei der Stadt zu erfragen.
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Einwohnergleichwerte fiir Abfallerzeuger aus anderen Herkunftsbereichen

Branche/Grundsticksnutzung

Krankenhdauser, Kliniken, Pflegeheime u. A. Einrichtungen
offentliche Verwaltungen, Geldinstitute, Verbande,
Krankenkassen, Versicherungen, selbststandig Tatige der
freien Berufe, selbststandige Handels-, Industrie- und
Versicherungsvertretung

Schulen

Kindertagesstatten

Speisewirtschaften, Imbissstuben

Speisenherstellung und -verarbeitung
(ohne Vor-Ort-Verzehr)

Arztpraxen und medizinische Einrichtungen
Sporteinrichtungen und Kulturstatten

Gaststattenbetriebe, die nur als S__chankwirtschaft
konzessioniert sind, Eisdielen u. A. Einrichtungen

Beherbergungsbetriebe

Lebensmitteleinzel- und -groRhandel

sonstiger Einzel- und Grof3handel

Industrie, Handwerk, Forschungs- und Dienstleistungs-

einrichtungen, Labors und sonstige, die bisher nicht
genannt sind

BezugsgrofRe

je Platz/Bett

je Beschaftigten
je Schiler/-in
je Kind

je Beschéftigten

je Beschéftigten
je Beschaftigten

je Beschatftigten

je Beschéftigten
je Bett
je Beschaéftigten

je Beschéftigten

je Beschéftigten

EWG

0,33
0,3

0,25

0,25

0,5

0,5
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	(1) Das Entstehen von Abfällen ist zu vermeiden, die Abfallmenge und die Schadstoffe in Abfällen sind so gering wie möglich zu halten.
	(2) Abfälle, die nicht vermieden werden, sind der Stadt so zu überlassen, dass ein möglichst großer Anteil wieder verwendet oder verwertet werden kann.
	(3) Die Erfassung, Abholung und Entsorgung der Abfälle dient der Gewährleistung eines hygienischen und geordneten Umfeldes für die Einwohner bzw. Einwohnerinnen und Besucher bzw. Besucherinnen der Stadt und soll möglichst keine Beeinträchtigungen des ...
	(4) Abfälle gelten als angefallen, wenn sie entsprechend den Festlegungen dieser Satzung der Stadt bzw. deren Entsorgungsbeauftragten überlassen worden sind. Sie gehen mit der Eingabe in die Entsorgungsfahrzeuge, in die Wertstoffcontainer sowie bei Ab...
	(5) Die Stadt ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen zu suchen. In den Abfallbehältern vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen behandelt.
	(6) Das Wegwerfen und illegale Ablegen von Abfällen auf öffentlichem Gelände ist untersagt. Die Einrichtungen der Abfallwirtschaft sind bestimmungsgemäß zu benutzen.
	(7) Das Anbringen von Plakaten und Werbeaufschriften auf den Abfallbehältern bleibt der Stadt vorbehalten. Dritten ist dies grundsätzlich nicht gestattet. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Zustimmung der Stadt.
	(8) Die Stadt kann zu Testzwecken oder zur getrennten Erfassung der Abfälle weitere Abfallbehälter aufstellen und andere Entsorgungsformen einführen oder zulassen.
	(1) Abfälle im Sinne dieser Satzung sind bewegliche Sachen, deren sich der Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss.
	(2) Die Abfallentsorgung umfasst alle Maßnahmen zur Behandlung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen.
	(3) Abfallbehälterstandplatz im Sinne dieser Satzung ist der Ort auf einem Grundstück, der dauerhaft zur Aufstellung der Abfallbehälter genutzt wird.
	(4) Bereitstellungsfläche im Sinne dieser Satzung ist – für die in § 20 Abs. 2 genannten Ausnahmefälle – der Gehwegrand zur Grundstücksseite bzw. der Parkstreifen der öffentlichen Straße, die mit einem Entsorgungsfahrzeug nach DIN EN 1501-1 und einer ...
	(5) Zufahrt im Sinne dieser Satzung ist die Strecke, die mit dem Entsorgungsfahrzeug bis zum Ort der Entleerung der Abfallbehälter zurückgelegt werden muss.
	(6) Transportweg im Sinne dieser Satzung ist der Weg, auf dem die Abfallbehälter zur Entleerung vom Abfallbehälterstandplatz bzw. der Bereitstellungsfläche bis zum Entsorgungsfahrzeug transportiert werden.
	(7) Haushalte im Sinne dieser Satzung sind Bereiche der privaten Lebensführung, wo Einwohner und Einwohnerinnen mit Haupt- bzw. Nebenwohnsitz gemeldet sind oder den Ort als zeitweiligen Wohnsitz nutzen. Dazu zählen insbesondere Asylbewerberheime, Inte...
	(8)  Andere Herkunftsbereiche im Sinne dieser Satzung sind Anfallstellen von Abfällen, die nicht zu den Haushalten zählen, insbesondere Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen. Hinsichtlich der Inanspruchnahme abfallwirtschaftlicher Leistungen s...
	(9) Restabfälle im Sinne dieser Satzung sind gemischte Siedlungsabfälle, die nach getrennter Erfassung von Abfällen zur Verwertung bzw. von Schadstoffen als zu entsorgende Abfälle verbleiben und ohne besondere Anforderungen an Sammlung und Transport m...
	(10) Sperrmüll im Sinne dieser Satzung ist Abfall, der wegen seiner Abmessung, Beschaffenheit oder seines Gewichtes nicht in die Abfallbehälter eingegeben werden kann oder darf. Nicht als Sperrmüll anzusehen sind u. a. Altfahrzeuge, Fahrzeugzubehör, F...
	(11) Altholz im Sinne dieser Satzung ist aus Vollholz oder Spanplatten bestehender Abfall, der nicht besonders überwachungsbedürftig und üblicherweise im Sperrmüll enthalten ist, insbesondere Möbel, Spiel- und Sportgeräte sowie anderer Hausrat. Nicht ...
	(12) Altpapier im Sinne dieser Satzung sind Zeitungen, Zeitschriften, Schreibpapier, Umschläge, Prospekte, Kataloge, Knüllpapier und sonstige verwertbare Altpapiere und Pappen. P1P)
	(13) Bioabfälle im Sinne dieser Satzung sind Abfälle, wie verdorbenes Obst, Gemüsereste, Blumen, Topfpflanzen, zerkleinerte Weihnachtsbäume, Küchenpapier u. Ä., die mittels biologischer Verfahren verwertet werden können. Dies betrifft auch Abfälle aus...
	(14) Grünabfälle im Sinne dieser Satzung sind pflanzliche Abfälle, insbesondere aus Hausgärten und Kleingärten, wie Laub, Fallobst, Rasenschnitt und Gehölze einschließlich Stammholz mit einem Durchmesser bis 20 cm und einer Länge bis 1 m.
	(15) Elektro- und Elektronik-Altgeräte im Sinne dieser Satzung sind gebrauchte elektrische und elektronische Geräte. Ab einer Kantenlänge von 60 cm zählen sie zu den Haushaltsgroßgeräten, wie Kühl- und Gefriergeräte, Elektro- und Gasherde, Geschirrspü...
	(16) Schadstoffe im Sinne dieser Satzung sind gefährliche Abfälle, die getrennt entsorgt werden müssen, wie Farben, Lacke, Lösungsmittel, Arzneimittel, Batterien, Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel, Spraydosen mit Rest...
	(17) Ein Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes zusammenhängende und einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers bzw. derselben Eigentümerin, das eine selbstständige Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstüc...
	(18) Eigentümer und Eigentümerinnen von Grundstücken im Sinne dieser Satzung sind die als Eigentümer und Eigentümerinnen im Grundbuch Eingetragenen. Besteht an dem Grundstück ein Erbbaurecht, ein Wohnungs- oder Teileigentum, ein Dauernutzungs- oder Da...
	(19) Einrichtungen der Abfallwirtschaft im Sinne dieser Satzung sind
	(1) Die Dienststellen in öffentlichen Einrichtungen der Stadt haben ihr Beschaffungswesen so auszurichten, dass die Entstehung von Abfällen weitgehend vermieden und die Wiederverwendung oder die Verwertung gefördert wird. Bei der Beschaffung sind insb...
	(2) Die Stadt wirkt auf Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, dahingehend ein, dass diese die Entstehung von Abfällen weitgehend vermeiden oder die Wiederverwendung oder Verwertung von Abfällen fördern.
	(3) Die Stadt verpflichtet Verkaufseinrichtungen sowie Händler und Händlerinnen auf öffentlichen Flächen, für den Ausschank von Getränken sowie für Lebensmittel zum Sofortverzehr wieder verwendbare oder kompostierbare Geschirre und Bestecke einzusetze...
	(1) Ausgeschlossen vom Einsammeln und Transportieren sind alle nicht in Anlage 1, Teil 1 genannten Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen, die wegen ihrer Art (Überschreiten des Schadstoffgehaltes), Beschaffenheit (flüssig, schlammig, pastös) oder weg...
	(2) Ausgeschlossen von der Beseitigung und Verwertung sind alle nicht in Anlage 1, Teil 2 genannten Abfälle. Das sind Abfälle, die nicht gemeinsam mit Abfällen aus Haushalten verwertet, behandelt oder abgelagert werden können.
	(3) Überlassungspflichtige Abfälle zur Beseitigung, die nicht von der Stadt eingesammelt und transportiert werden, sind an den ortsüblich bekannt gegebenen oder zugewiesenen Übergabestellen zu überlassen.
	(4) Durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger werden Abfälle von der Entsorgung ausgeschlossen, die auf Grund einer nach § 24 KrW-/AbfG erlassenen Rechtsverordnung, insbesondere auf Grund der Verpackungsverordnung, durch bestehende Rücknahmee...
	(5) Mit Zustimmung der zuständigen Behörde können weitere Abfallarten von der Entsorgung ausgeschlossen werden, wenn diese im Einzelfall nicht nach Art, Menge und Beschaffenheit mit den Abfällen aus Haushalten entsorgt werden können.
	§ 6
	(1) Sperrmüll und Altholz bis insgesamt 2 m³ pro Halbjahr und Haushalt sind im Rahmen der öffentlichen Abfuhr oder durch Abgabe in den öffentlich bekannt gegebenen Annahmestellen der Stadt zu überlassen.
	(2) Bei Abholung durch den Entsorgungsbeauftragten hat die Bereitstellung des Sperrmülls/Altholzes ausschließlich am bestätigten Ort und zum festgelegten Zeitpunkt zu erfolgen.
	(3) Sperrmüll und Altholz über 2 m³ pro Halbjahr sind den Behandlungsanlagen der Stadt zuzuführen.
	29. entgegen § 21 Abs. 1 dieser Satzung Abfallbehälter nutzt,
	33. entgegen § 22 Abs. 4 dieser Satzung nicht zugelassene Abfälle anliefert,
	35. entgegen § 23 Abs. 2 die geforderten Nachweise nicht vorlegt,
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